
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

2. Fortschreibung des Lärmaktionsplans

Der Stadtrat Markranstädt hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 
die 2. Fortschreibung des Lärmaktionsplans mit dem Planstand 
Oktober 2024 beschlossen. Die 2. Fortschreibung des Lärmak-
tionsplans wird hiermit bekannt gemacht.
Das Plangebiet umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Stadt 
Markranstädt. Die Lärmaktionsplanung für die Haupteisen-
bahnstrecken des Bundes erfolgt in einem gesonderten Verfah-
ren in Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes.
Mit dem Verfahren zur Erstellung des Lärmaktionsplans wurde 
gemäß EG-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG) 
der Umgebungslärm bewertet und folgende Maßnahmen zur 
Bekämpfung erarbeitet.

Verkehrsorganisation und Verkehrssystemmanagement
M VO 1a – Realisierung Ortsumgehung Markranstädt
M VO 1b – Untersuchung zur Verlegung B 87 Ost
M VO 2 – Forderung zur Beschränkung des Schwerverkehrs
M VO 3 – Verkehrsberuhigung auf Hauptverkehrsstraßen
M VO 4 – Prüfung der Erweiterung der Verkehrsberuhigung in 
  Wohngebieten / sensiblen Bereichen
M VO 5 – Festsetzung des systematischen Einsatzes von 
  Dialog-Displays
M VO 6 – Verdichten von Geschwindigkeitskontrollen

Straßenraumgestaltung
M SR 1 – Prüfung baulicher / gestalterischer Möglichkeiten 
  zur Verdeutlichung der Ortseingangssituation
M SR 2 – Querungshilfen der hochbelasteten Ortsdurchfahrten

Erhalt und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur
M VI 1 – Ausbesserung punktueller Fahrbahnschäden / 
  Austausch von Pflasterbelägen
M VI 2 – Umgestaltung der bestehenden Ortsdurchfahrt 
  B 186(alt) mit Realisierung der Ortsumgehung B 186
M VI 3 – Umgestaltung der B 87 im Bereich Nordstraße – 
  Siemensstraße

Aktiver und passiver Lärmschutz
M LS 1 – Prüfung weiterführender Lärmsanierungsmög-
  lichkeiten

Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätskonzepte
M MK 1 – Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes / 
  Mobilitätskonzeptes
M MK 2 – Etablierung und Ausbau von Carsharing im Stadt-
  gebiet

Ruhige Gebiete
M RG 1 – Festlegung und Schutz ruhiger Gebiete

Systematisierung der Erhebung verkehrlicher Grundlagen-
daten
M GL 1 – Systematisierung verkehrlicher Grundlagendaten

Der Lärmaktionsplan kann im Rathaus der Stadt Markranstädt 
von jedermann während der Dienststunden eingesehen werden 
(vorherige Terminabsprache wird empfohlen). Weiterhin kön-
nen die Unterlagen im Internet unter www.markranstaedt.de, 
sowie bis zum 16.12.2024 auf dem zentralen Landesportal Bau-
leitplanung des Freistaates Sachsen unter buergerbeteiligung.
sachsen.de/portal/bplan im PDF-Format abgerufen werden.

Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

Verordnung der Stadt Markranstädt über einen verkaufsof-
fenen Sonntag in der Stadt Markranstädt für das Jahr 2024

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Ladenöffnungszei-
ten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz 
– SächsLadÖffG) vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338), 
zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020 (SächsGVBl. 
S. 589) geändert, beschließt der Stadtrat der Stadt Markran-
städt in seiner öffentlichen Sitzung am 7. November 2024 ab-
weichend von den Verbotsvorschriften des § 3 Abs. 2 Sächs-
LadÖffG folgende Verordnung:

§ 1 Verkaufsoffener Sonntag
Verkaufsstellen im Gebiet der Marktarkaden der Stadt Markran-
städt dürfen anlässlich eines besonderen regionalen Ereignis-
ses am folgenden Sonntag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet 
sein:

Sonntag 8. Dezember 2024
„Weihnachtsmarkt in Markranstädt – zwei Tage, zwei Orte 
zum zweiten Advent“

§ 2 Arbeitnehmerschutz
Aus dieser Verordnung ergibt sich keine Verpflichtung für die 
Arbeitnehmer des Einzelhandels, während des freigegebenen 
verkaufsoffenen Sonntages tätig zu werden. Bei Inanspruch-
nahme der erweiterten Ladenöffnungszeiten sind durch die Ge-
werbetreibenden die geltenden Arbeitnehmerschutzvorschrif-
ten (ArbZG, MuSchG und JArbSchG) zu beachten. Insbesondere 
sind die Arbeitnehmerschutzbestimmungen des § 10 Abs. 1 u. 2  
SächsLadÖffG einzuhalten.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 SächsLadÖffG 

handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbe-
treibender oder als verantwortliche Person im Sinne dieses 
Gesetzes vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Bestim-
mungen des § 1 dieser Verordnung Verkaufsstellen öffnet 
oder Waren gewerblich anbietet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 EUR geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt in Kraft.

Markranstädt, 08.11.2024

Nadine Stitterich - Siegel -
Bürgermeisterin

Hinweis auf § 4 Abs. 4 SächsGemO:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
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